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Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1a der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Zweite Satzung zur Änderung 

der Prüfungs- und Studienordnung 

für das Zusatzstudium Theaterdidaktik 

an der Universität Bayreuth 

Vom 10. November 2016 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth fol-

gende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für das Zusatzstudium Theaterdidaktik an der Universität Bay-

reuth vom 25. September 2015 (AB UBT 2015/047), geändert durch Satzung vom 30. November 

2015 (AB UBT 2015/050), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird nach den Worten „die an der Universität Bayreuth“ der Passus 

„oder an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg oder an der Friedrich-Alexander-Univer-

sität Erlangen-Nürnberg oder an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg entspre-

chend der Rahmenvereinbarung vom 19. Dezember 2008“ eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird der Passus „oder an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg oder an 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg oder an der Julius-Maxi- 

milians-Universität Würzburg.“ angefügt. 

b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) Studierende, die nicht in einem Studiengang an der Universität Bayreuth im-

matrikuliert sind, gelten mit der Einschreibung an der Universität Bayreuth in 

das Zusatzstudium Theaterdidaktik als zu den Prüfungen zugelassen.“ 

c) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden Abs. 5 und 6. 

3. In § 12 Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen und die Satznummerierung in Satz 1 wird gestrichen. 
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§ 2 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 9. November 

2016 und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 10. November 2016 

Az. A 3377/2 - I/1a. 

Bayreuth, 10. November 2016 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 10. November 2016 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederle-

gung wurde am 10. November 2016 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 10. November 2016. 


